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Ablauf einer Hygiene-Beratung in Ihrer Praxis 
 
Wer führt die Hygiene-Beratung durch? 
 
Die Beratung wird durch die Abteilung Praxisführung der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg 
durch-geführt. 
 
 
Wer muss während der Hygiene-Beratung in Ihrer Praxis anwesend sein? 
 
▪ Mindestens eine zahnmedizinische Mitarbeiterin mit Kenntnissen und Erfahrungen in der 

Qualitätssicherung (Hygiene- und MP-Dokumente), der Patientenbehandlung und in der Aufbereitung 
von Medizinprodukten. 

▪ Empfehlung: Verantwortlicher Praxisinhaber. 
▪ Alternativ: Praxisinhaber und eine mit der LZK BW abgestimmte Anzahl an Praxismitarbeitern 

(Praxisinterne Fortbildung: Teilnahmebescheinigungen). 
 
 
Wie läuft die Hygiene-Beratung in Ihrer Praxis ab? 
 
Die Hygiene-Beratung in Ihrer Praxis dauert ca. 4-6 Stunden und ist wie folgt aufgebaut: 
 

Beratungsmodule Zeitdauer (Minuten) 

1. Qualitätssicherungsdokumente (Hygiene- und MP-Dokumente) ca. 75 - 120 

2. Hygienemanagement in einem Behandlungsraum Ihrer Wahl ca. 75 - 120 

3. Aufbereitung der Medizinprodukte (vom Behandlungsraum in den  
    Aufbereitungsbereich/-raum) 

ca. 90 - 120 

 
 
Was passiert nach der Hygiene-Beratung in Ihrer Praxis? 
 
▪ Die Abteilung Praxisführung erstellt einen praxisindividuellen Hygiene-Beratungsbericht, welcher der 

Praxis zugeschickt wird. 
▪ Die Empfehlungen im Hygiene-Beratungsbericht ermöglichen dem Praxisinhaber und dem gesamten  

Praxisteam das strukturierte Abarbeiten und die Optimierung des Praxis-Hygienemanagements. 
▪ Die teilnehmenden Zahnärzte und Mitarbeiter erhalten eine Fortbildungsbescheinigung. 
▪ In gravierenden Fällen - wird die Aufbereitung von Medizinprodukten beispielsweise gänzlich unterlassen 

und liegt damit eine erhebliche Gefährdung von Patienten vor - werden Sie von der 
Landeszahnärztekammer  
Baden-Württemberg unter Fristsetzung aufgefordert, eine geänderte ordnungsgemäße 
Aufbereitungspraxis für die Zukunft zu bestätigen. Erfolgt eine solche Erklärung nicht, ist die 
Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg aus Gründen des Patientenschutzes verpflichtet, eine 
Meldung an das zuständige Regierungspräsidium vorzunehmen. 

 
 
Wichtige Information über die Durchführung der Hygiene-Beratung durch die LZK BW: 
 
Die Durchführung der Hygiene-Beratung durch die LZK BW ist ausschließlich eine Dienstleistung für die 
Zahnarztpraxis und erfolgt ohne Anwesenheit von externen Unternehmen (wie z. B. Depots, QM-Berater, 
Dental-Fach-planer, Schreiner). 


